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Öffentliche Bekanntmachungen       

Wahlbekanntmachung 
 
1. Am Sonntag, den 01. September 2024, findet die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag 

statt.   
Die Wahl dauert von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

2. Die Gemeinde Doberschütz ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt. 
  

Wahlbezirk- 

Nr. 

Abgrenzung des 

Wahlbezirks 

Lage des Wahlraums  

 
001 OT Battaune Versammlungsraum FFw-Gebäude 

Dorfplatz 9 in Battaune  

 

002 OT Doberschütz Grundschule  

Breite Str. 8 in Doberschütz 

X 

003 OT Mörtitz und  

OT Rote Jahne 

Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“ 

Schulgasse 6 in Mörtitz 

 

004 OT Paschwitz und  

OT Bunitz 

Dorfbegegnungsstätte  

Alte Dorfstraße 3 in Paschwitz 

X 

005 OT Mölbitz 

 

Dorfgemeinschaftshaus  
Försterteich 4 in Mölbitz 

X 

006 OT Sprotta Kindertagestätte „Storchennest“ 

Lindenallee 3 in Sprotta 

X 

007 OT Sprotta-Siedlung Kindertagesstätte „Siedlerzwerge“ 

Straße der Freiheit 23 in Sprotta-Siedlung 

 

008 OT Wöllnau und 
OT Winkelmühle 

Vereinszimmer der Gaststätte „Heidekrug“ 

Dorfstraße 71 in Wöllnau 

 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 11. 

August 2024 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 

angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 

 

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag zur Durchführung der Zulassungsprüfung um 

17.00 Uhr und anschließender Ermittlung des Briefwahlergebnisses ab 18.00 Uhr im 

Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 

Doberschütz zusammen. 

  

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis sie oder er eingetragen ist. Die Wählerinnen und Wähler 
haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
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Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Jede Wählerin und jder Wähler 

bekommt beim Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und eine Listenstimme. Das 

Stärkeverhältnis der Parteien im Sächsischen Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl 

der Listenstimmen.  
  

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) Für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerberinnen und -bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge , bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien 
außerdem den Namen der Pareteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort 
und rechts von dem Namen jeder Bewerberin und jeden Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung. 

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 

Die Wählerin oder der Wähler gibt  
 

ihre oder seine Direktstimme in der Weise ab,  
 

dass sie oder er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welche 

Bewerberin oder Bewerber sie gelten soll, 
 

        und ihre oder seine Listenstimme in der Weise, 
  

dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 

Landesliste sie gelten soll.   
 

Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in einer Wahlkabine des 

Wahlraunes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 

gefaltet werden, dass ihre oder seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem Wahlschein ausgestellt ist, 
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 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk diese Wahlkreise oder 

 b) durch Briefwahl 

         

teilnehmen. 

 

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde einen amtlichen 

Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 

beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 

Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 

Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeinde zuleiten, dass er dort spätestens am 

Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 

abgegeben werden. 

 

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht nur einmal und nur 

persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen 

Vertreter anstelle der oder des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Abs. 4 Sächs. 

Wahlgesetz). 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen körperlicher Beeinträchtigung 

oder Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der 

Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 

Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 

missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 

Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 

Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 13 Abs. 5 Sächs. Wahlgesetz).  

 

Wer vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 

herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assitenz 

entegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten oder ohne eine 

geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 

strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 
 

Doberschütz, den 05.08.2024 

 

Schmidt 

Bürgermeister                                             

 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 15.08.2024 
 

Seite 5  

Ortschaftrat Wöllnau 
 

Einladung 

 

zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Wöllnau am Donnerstag, den 22.08.2024,  

um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der FFW Wöllnau im Mehrzweckgebäude, Dorfstr. 69c 

in 04838 Doberschütz OT Wöllnau 
 

Tagesordnung: 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit 

2. Feststellung von Ablehnungs –bzw. Hinderungsgründen 

3. Verpflichtung des neuen Ortschaftsrates     

4. Wahl eines Mitgliedes des Ortschaftsrates zur Vereidigung des 

     neuen Ortsvorstehers                            

5. Wahl des neuen Ortsvorstehers   

6. Vereidigung des Ortsvorstehers   

7. Nachverpflichtung des Nachrückers Ortschaftsrat 

         8. Wahl des stellvertretenden Ortvorstehers 

         9. Fragen von Einwohnern 

         10. Sonstiges 
 

gez. Pohlenz 

Ortsvorsteher 

 

Ortschaftsrat Paschwitz  
 

Einladung 
 
zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Paschwitz am Donnerstag, d. 29.08.2024 
um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte Paschwitz, Alte Dorfstraße 3  in 04838 Doberschütz 

OT Paschwitz 
 

Tagesordnung: 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der  Anwesenheit        
                               2. Feststellung von Ablehnungs- bzw. Hinderungsgründen 
   3. Verpflichtung des neuen Ortschaftsrates 
   4. Wahl eines Ortschaftsrates zur Vereidigung des neuen 
                                   Ortsvorstehers 
   5. Wahl des neuen Ortsvorstehers 
   6. Vereidigung des neuen Ortsvorstehers 
   7. Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 
   8. Festlegung der Sitzungstermine 
   9. Einwohnerfragestunde 
     10. Bestätigung der Niederschrift vom 30.05.2024 
     11. Sonstiges/Informationen 
   
 

gez. Thalheim 

Ortsvorsteher 
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Ortschaftsrat Battaune 

Einladung 
 

zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Battaune am Montag, den 02.09.2024 um 19.30 

Uhr im Versammlungsraum des FFw-Gebäudes, Dorfplatz 9 in 04838 Doberschütz OT Battaune 

 

Tagesordnung:       1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit        

 2. Feststellung von Ablehnungs- bzw. Hinderungsgründen 
 3. Verpflichtung des neuen Ortschaftsrates 
 4. Wahl eines Ortschaftsrates zur Vereidigung des neuen Ortsvorstehers 
 5. Wahl des neuen Ortsvorstehers 
 6. Vereidigung des neuen Ortsvorstehers 
 7. Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 
 8. Festlegung der Sitzungstermine 
 9. Einwohnerfragestunde 
 10. Bestätigung der Niederschrift vom 25.03.2024 
 11. Sonstiges/Informationen 

gez. Thiele 

Ortsvorsteherin 

 

Gemeindeverwaltung informiert          
 
Am 29. Juli 2024 übergab der für den 

Brandschutz zuständige 2. Beigeordnete 

des Landkreises, Jens Kabisch, 

Bürgermeister Holger Schmidt einen 

Fördermittelbescheid über 272.000 Euro 

zur Anschaffung eines 

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 

20, welches zukünftig in der Feuerwehr 

Doberschütz stationiert sein wird. Das 

Landratsamt übergibt die diesjährigen 

Zuwendungen über die Richtlinie 

Feuerwehrförderung an die Kommunen. 

v.l. Wehrleiter Mario Böttner, 2. Beigeordneter Jens 

Kabisch, Bürgermeister Holger Schmidt, 

Gemeindewehrleiter Christian Gobert 

Basis hierfür sind Mittel aus dem Staatshaushalt, die der Sächsische Landtag beschlossen hat 

– sachsenweit in Summe 40 Millionen Euro pro Jahr, für Nordsachsen etwa drei Millionen. 

Bis zur Auslieferung des etwa 550.000 Euro teuren Fahrzeugs werden noch gut zwei Jahre 

vergehen.  
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Grünschnittannahme 
 

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

 

Freitag,   16.08.2024 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 17.08.2024 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

 

Weitere Termine werden am 13./14.09.2024; 11./12.10.2024 und am 22./23.11.2024 

durchgeführt. 
 

Vereine, Verbände  und Sonstige______________________ 
 

Doberschützer Heimatverein Goldberg e. V.  
 

VORINFORMATION zum Doberschützer Stoppelfest vom 05.09.2024 bis 08.09.2024. 

 

Auch dieses Jahr hat der Doberschützer Heimatverein Goldberg e. V. das Stoppelfest 

organisiert. 
 

Das geplante Programm: 

05.09.2024         Skatturnier 

06.09.2024         Fackelumzug, Kinderdisko mit Mini-Playbackshow und Jugenddisko mit 

Livemusik 

07.09.2024         Familienprogramm, Kinderaktionen und Tanzabend  

08.09.2024         Traktorziehen und musikalischer Frühschoppen mit Blasmusik 
                

Ebenfalls am Sonntag 08.09.2024 findet wieder ein Kinderflohmarkt statt. 
 

Dazu lädt der Doberschützer Heimatverein Goldberg e. V. herzlich ein. 
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Pressemitteilung Naturpark Dübener Heide  

 

Kreativtage im NaturparkHaus 
 

Bad Düben – An zwei Sonntagen im August wird im NaturparkHaus wieder nach 

Herzenslust gemalt und gestaltet. 

 

Hobbyzeichnerin und -malerin Olha Prystynska vom Naturpark | Verein Dübener Heide e.V. 

erklärt, wie aus einem weißen Blatt Papier mit Bleistift und Aquarellfarbe ein fröhliches 

Kunstwerk entsteht. Passend zum Sommer bringt sie für den ersten Termin am Sonntag, den 

11. August ein Motiv zum Thema "Urlaubsfeeling" mit. Zwei Wochen später wird es tierisch: 

Die Teilnehmenden lernen Schritt für Schritt eine niedliche Katze zu zeichnen. An die Pinsel, 

fertig, los! 

Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern und alle kreativen Köpfe. Die Teilnahme ist 

kostenfrei. Spenden sind willkommen.  

Termine: 11. und 25. August 2024, von 10 bis ca. 13 Uhr 

Treffpunkt: NaturparkHaus, Neuhofstraße 3a, 04849 Bad Düben 

Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte buchen Sie Ihre Teilnahme online unter 

www.naturpark-duebener-heide.de/veranstaltungen oder telefonisch über die 

Naturparkgeschäftsstelle im NaturparkHaus unter 034243- 72993. 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom 

sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes und wird durch den Landkreis Nordsachsen 

unterstützt. 

 

„Im Wald da sind die Bäume“ - Neue Sonderausstellung im NaturparkHaus 
 
Bad Düben – Wer sich auf eine Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der Wälder 

begeben und mehr über die nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen erfahren 

möchte, sollte am 19. August einen Stopp im NaturparkHaus einlegen. 

 
„Im Wald da sind die Bäume“ ist der Titel der neuen Sonderausstellung, die von der 

Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt und dem Bund für Umwelt und Naturschutz 

Sachsen konzipiert wurde und vom 19. August bis einschließlich 13. September 2024 im 

NaturparkHaus in Bad Düben gastiert. Besuchende werden eingeladen, die komplexen 

Zusammenhänge zwischen Mensch, Ökologie und Ökonomie zu erkunden.  

 

Zu sehen sind zwölf informative Tafeln, die Themen wie nachhaltige Forstwirtschaft, 

verschiedene Baumarten, Forstschädlinge, Waldentwicklung und Waldumbau behandeln. An 

zwei interaktiven Stationen kann das eigene Waldwissen getestet werden: Welches Blatt 

und welche Holzscheibe gehören zu welchem Baum? In mehreren Fühlboxen und hinter 

diversen Holzklappen sind die Antworten versteckt.  
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Die Ausstellung bietet eine wertvolle Gelegenheit, das Bewusstsein für die Bedeutung der 

Wälder und die Herausforderungen der Forstwirtschaft zu schärfen. Sie kann Montag bis 

Freitag (außer Mittwoch) zwischen 10 und 15 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. 

 
Am Montag, den 19. August 2024, um 18 Uhr wird die Ausstellung mit einem Fachvortrag 

eröffnet. Benedikt Zirnsak vom Bundesforstbetrieb Mittelelbe gibt spannende Einblicke in 

den Authausener Wald, der als „Nationales Naturerbe“ ausgewiesen ist, und erklärt dabei 

unter anderem die Maßnahmen zum Waldumbau und Klimaschutz. Der Eintritt ist frei. 

Spenden sind herzlich willkommen und werden für Naturschutzprojekte im Naturpark 

Dübener Heide eingesetzt. 

 

Anmeldung 

Für den Besuch der Ausstellungseröffnung ist eine Voranmeldung erforderlich. Bitte buchen Sie Ihre 

Teilnahme online unter www.naturpark-duebener-heide.de/veranstaltungen oder telefonisch über die 

Naturparkgeschäftsstelle im NaturparkHaus unter 034243 72993. 

 

Diese Veranstaltung wird finanziert aus den Mitteln der Naturschutzstation im NaturparkHaus. 

 

Wilder Wassertag - Rund um den Presseler Teich 

 

Dübener Heide/Pressel – Am Samstag, den 17. August lädt die Naturschutzstation Dübener 

Heide abenteuerlustige Familien zu einem Aktionstag rund um das Thema Wasser ein. 

 

Wer lebt im und am Wasser? Wie funktioniert der Wasserkreislauf? Warum ist Wasser so 

wichtig? Diesen und weiteren spannenden Fragen gehen Mitarbeitende aus dem Fachbereich 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) vom Naturpark | Verein Dübener Heide e.V. 

gemeinsam mit interessierten Familien einen Vormittag lang auf den Grund.  

Am „Wilden Wassertag“ erforschen Groß und Klein spielerisch und mit allen Sinnen das 

flüssige Element. Verschiedene Erlebnisstationen rund um den Presseler Teich nehmen unser 

Lebenselixier genauer unter die Lupe. Seien Sie dabei und tauchen Sie ein in die faszinierende 

Welt des Wassers! 

 

Termin: Samstag, 17. August 2024, von 10 bis ca. 13 Uhr 

Treffpunkt: Parkplatz Presseler Teich. Anfahrt: Entlang der B183 von Bad Düben in Richtung 
Torgau kommend, befindet sich gegenüber vom Campingplatz „Presseler Teich“ (bei 
Neumühle) ein kostenloser Parkplatz.  
 
Anmeldung: Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung erforderlich. Bitte 
buchen Sie Ihre Teilnahme online unter www.naturpark-duebener-heide.de/veranstaltungen 
oder telefonisch über die Naturparkgeschäftsstelle im NaturparkHaus unter 034243 72993.   
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Hinweis: Festes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und ausreichend Sonnenschutz 

sind Voraussetzung. Die Mitnahme eines Rucksacks mit Getränk und kleinem Picknick ist 

empfehlenswert. 

 
Diese Veranstaltung wird finanziert aus den Mitteln der Naturschutzstation im NaturparkHaus.  
Die Teilnahme ist kostenfrei. Spenden sind willkommen und werden für Naturschutzprojekte eingesetzt. 
 

_________________________________________________________________ 
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www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 
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          Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 

29.08.2024      20.08.2024 

12.09.2024      03.09.2024 

26.09.2024      17.09.2024 

10.10.2024      30.09.2024 (bereits 12 Uhr) 

24.10.2024      15.10.2024 

07.11.2024      28.10.2024 (bereits 12 Uhr) 

21.11.2024      12.11.2024 

05.12.2024      26.11.2024 

19.12.2024      09.12.2024 (bereits 12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

